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Amt der �.ö! Landesregierung 
I 

Verf - 900064/8 � Ofl 

Bundesgesetz. mit dem das 
2. Verstaatlichun�sgesetz 
geändert wirdi 
Entwurf - Stellungnahme 

Zu GZ 5510353/1-VIII/1/91 

I_�_!_iLt_Jl_lS_l 

An das 

Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheit�n 

Stubenring 1 

1011 W i e n  

Linz. am 20. August 1991 

OVR.0069264 

.5t S>t.\ - h:;{}-lE" 
Verfassungsdienst: 
Bearbeiter Or. Oörfel 

Betri� GEifENlWU>-\F " 

ZI •.. _ . .J_ .... __ ...... GEf19 .. r4. .. 
Datum: 2 2. AUG. 1991 � 

2 8. Aug, 1991 '/)J,l 
Verteilt ... _ .. __ .............. -........................... .. 

"��ori 

Das Amt der o.ö. Landesregier4ng beehrt sieh. zu dem mit der 

do. Note vom 5. Juli 1991 versandten Gesetzentwurf wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Es erscheint zwar als recht und billig. den Interessen 

der mittlerweile einen Kapitalanteil von 49 � an der 

Verbundgesellschaft haltenden Privataktionären bezüglich 

einer adäquaten Repräsentanz im AUfsichtsrat zu entsprechen. 

i�gQQh_gsIL_gi��_niQh�_=_�l�_lm_�B��,IL-�QIg���h�n_=_sy�= 

�Qn!i��!iQh_LY_1s���n_g�I_1jng�I_g��Qh�h�n� Auf Grund des 

gemeinwirtschaftlichen Auftrages der Verbundgesellschaft. in 

den auch regionale Aspekte sehr stark einfließen. und der 

sich aus § 5 Abs. 6 des 2. Verstaatlichungsgesetzes erge

benden Kooperation und Koordination mit den Landesgesell

schaften. die sich vorwiegend im Lahdeseigehtum befinden. 

mY�_i�Q��_�ynQ��1�nQ_�YQh_ln_�YkYnil_1m_�yi�lQhl�L�1_Y�L1L�= 

l�n_��ln� überdies ist es energiepolitisch äUßerst bedenk

lich und nicht zu rechtfertigen. daß nur die Länder ihren 

Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat der Verbundgesell-
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schaft verlieren. ·Q�L_�Q�Lml������_gn��YLL_my�_g�h�L_�Qg�= 

��hn�_�Lg�n .... 

Die in den Erläuterungen z�m Entwurf enthaltenen AusfOh

rungen. wonach die von den Ländern entsandten AUfsiohtsrats

mitglieder zum Teil Vorstandsmitglieder der jeweiligen Lan

desgesellschaften �ind. die in Wahrung der Vorstandsfunktipn 

eigentlich Konkurrenzinteressen zu vertreten hätten. könneh 

nicht nachvollzogen werden. Die Vorstandsmitglieder von Lan

desgesellschaften wurden auf Grund ihrer besonderen fach

lichen Kompetenz in Fragen der Energiewirtschaft als �änder

vertreter namhaft gemacht. Die behauptete Interessens�olli

sion kann einerseits rein formal nicht gesehen werden. da 

der Betreffende jeweilS von einem Bundesland und nicht von 

einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen nomin �ert wird; 

andererseits aber auch inhaltlich nicht. weil das entsandte 

Organmitglied nach herrschender Auffassung selbständiger 

Amtsträger und keineswegs ErfOllungsgehilfe des Entsendungs -

berechtigten ist. Es ist außerdem keine Seltenheit, daß 
, 

eine mit der Geschäftsführung einer Kapitalgesellschaft be -

traute Person eine Aufsichtsratsfunktion in einer anderen 

Kapitalgesellschaft der gleichen Branche aus�bt. 

25 Mehrabdrucke dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsi

dium des Nationalrates Öbermittelt. 

Für die o.�. Landesregierung: 

S t ö g e r  

Landesamtsdirektor - Stellvertreter 

der 
ichtigkeit 

fkrt igung: 
7 
lt. ..... __ 

� 
"'t 

5/SN-63/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



\10 

, 

3 

Amt der 0.6. Landesregierung 

Verf - 900064/8 - Ofl Linz. am 20. August 1991 
----�----------------

a) Allen 
oberösterreich�schen Abgeordneten zum 
Nationalrat u�p zum Bundesrat 

b) �das 
�;�ä�idium des �$tionalrates 

1017 W i e  n .  Dr. Karl Renner-Ring 3 

c) An alle 
Ämter der Landesregierungen 

d) An die 
Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ. Landesregierung 
1014 W i e  n .  Schenkenstraße 4 
- - -- ------- --

zur gefälligen Kenntnis. 

Für die o.ö. Landesregierung: 

S t ö g e r  

DVR.0069264 

( 25-fach) 

Landesamtsdirektor-Stellvertreter 

'e Richtigkeit 
sfertigung: 
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